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Kurzübersicht  

Bauleistungs-Versicherung 

RAG Aktiengesellschaft Nr. DE00048107CA23A 
 

 

 

 

Versicherte Gesellschaften: RAG Aktiengesellschaft 

 für Konzerntochtergesellschaften 

 (hier: DMT-Gesellschaft für Lehre und Bildung mbH, 

  Neubau eines Forschungsgebäudes  

am Deutschen Bergbau-Museum in Bochum) 

 

 

Versicherer: AXA XL (führend) 

 HDI Global SE (beteiligt) 

 Allianz Global Corporate & Specialty AG (beteiligt) 

 

 

Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland 

 

 

Versicherungssumme: Versicherungssumme für das Bauobjekt ist die 

vorläufige Bausumme gemäß Anmeldung. 

 

Die Versicherungssumme wird für versicherte Bauleistun-

gen sowie mitversicherte Sachen gebildet. Diese setzt 

sich aus den gesamten Herstellungskosten einschließlich 

der Stundenlohnarbeiten sowie des Neuwertes der durch 

die Bauunternehmer gelieferten Baustoffe und Bauteile 

zusammen. (Bei Nichtvorsteuerabzugsberechtigtkeit ist 

die Mehrwertsteuer aus den Herstellungskosten in die 

Versicherungssumme einzubeziehen). 

   

 Mitversichert sind zusätzlich:  

 - Baugrund und Bodenmassen 

 - Schadensuchkosten sowie  

 - Aufräumungs- und Bergungskosten 

 auf Erstes Risiko je Schaden mit jeweils 100.000,00 € 

 

Erhöhung der vorgenannten Summen auf Antrag möglich. 
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Ebenso besteht die Möglichkeit der Mitversicherung von 

Sachen im Gefahrenbereich (wie z. B. Altbauten, Maschi-

nen, Einrichtungen, Materialien und Produktionsstoffe). 

 

 

Prämie: gemäß Einzelanmeldung 

  

  

Bedingungen: Es gelten die Standardbedingungen –soweit anwendbar– 

des Versicherungsgewerbes, wie u.a. die 

 

Allgemeine Bedingungen für die Bauwesenversicherung von 

Gebäudeneubauten durch Auftraggeber (ABN 1986) –  

Fassung Januar 2008 

 

sowie weitere zusätzliche Vereinbarungen gem. den 

„Geschriebenen Bedingungen“ 

 

 

Versicherungsleistungen: Versichert sind alle Lieferungen und Leistungen, die an-

lässlich der Durchführung der versicherten Bauleistungen 

erbracht werden. 

 

Dies sind vor allem Erdarbeiten, Gründungen, Unterfan-

gungen, Fundamente, Rohbau- und insbesondere Innen-

gewerke, allgemeine Versorgungseinrichtungen (Wasser, 

Heizung, Klimatechnik, Beleuchtung, Sprech-, Telefon-, 

Rohrpost- und Fernschreibeeinrichtungen etc.) und  

Außenanlagen, auch gärtnerische Arbeiten. (Schäden  

an gärtnerischen Anlagen sind nur versichert, wenn sie 

durch Mut- und Böswilligkeit oder Höhere Gewalt be-

schädigt/zerstört werden und/oder einen versicherten 

Schaden nehmen). 

 

Nicht versichert sind u.a.: 

 maschinelle Einrichtungen für Produktionszwecke;  

bewegliche und sonstige nicht als wesentliche Bestand-

teile einzubauende Einrichtungsgegenstände; Baugeräte 

einschl. Zusatzeinrichtungen, Zubehör und Ersatzteile, 

Kleingeräte und Handwerkzeuge; Vermessungs-, Werk-

statt-, Prüf-, Labor- und Funkgeräte sowie Signal- und 

Sicherheitsanlagen, Fahrzeuge aller Art, Akten, Zeich-

nungen, Pläne 
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Versicherte Gefahren 

 Der Versicherer leistet Entschädigung für unvorherge-

sehen eintretende Schäden (Beschädigungen oder  

Zerstörungen) an versicherten Bauleistungen. 

 

 Weiterhin leistet der Versicherer Entschädigung für  

 Schäden und Verluste durch u. a.: 

 

Diebstahl mit dem Gebäude fest verbundener versicherter 

Bestandteile 

 

Wesentliche Ausschlüsse: 

Schäden verursacht durch: 

- Kriegsereignisse jeder Art 

- Kernenergie  

- normale Witterungsschäden 

- Mängel  

- Terrorakte 

 

 

Haftungsbeginn: Die Haftung der Versicherer beginnt mit der Aufnahme 

der ersten Aktivitäten am Versicherungsort, die im  

Zusammenhang mit der Projektausführung stehen.  

 

 

Haftungsende: Die Haftung endet i.d.R. mit Abnahme der Gewerke,  

spätestens jedoch mit dem Ablauf von 6 Tagen seit  

Beginn der Benutzung des gesamten Bauvorhabens. 

 

 

Selbstbehalt: Der bedingungsgemäß ermittelte Entschädigungsbetrag 

wird um einen Selbstbehalt in Höhe von 5.000,00 € 

 je Schadenereignis gekürzt. 

 

 

Anmerkung: Diese Kurzübersicht gibt nur eine auszugsweise Darstel-

lung wieder. Maßgebend für die Leistungen des Versiche-

rers sind allein die dem Vertrag zugrunde liegenden  

Bedingungen. 

 


